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Athlet*innen-Kommission SHV (AK) - Reglement 
 

 
Olten, 01.10.2025 
 
Die AK nimmt die Interessen der Spieler*innen der Schweizer Liga sowie der Schweizer Nati-
onalteams gegenüber dem Schweizerischen Handball-Verband, der Quickline Handball Lea-
gue und Swiss Premium League, der Europäischen Handball Föderation und der Internatio-
nalen Handball Föderation wahr.  
 
 
1. Zusammensetzung: 
 
Die AK setzt sich aus Vertreter*innen folgender leistungssportorientierter Teams zusammen: 
 
- Elite Nationalteam Frauen und Männer 
- SPL1 Teams 
- QHL Teams 
 
Die AK besteht aus: 
 
- Einem/einer Präsident*in oder einem aus zwei Personen bestehenden Präsidium 
- 2-3 weiteren Mitgliedern  
 
Die Mitglieder müssen mind. 16 Jahre alt sein.  
 
 
2. Wahlmodalitäten: 
 
Die Leitung Leistungssport des SHV stellt eine Auswahl an Athlet*innen der oben genannten 
Gefässe zusammen und fragt diese für einen möglichen Sitz in der AK direkt an. Bei einem 
Wechsel stellt die Leitung Leistungssport SHV neue Athlet*innen zur Wahl.  
Mitglieder wählen/bestätigen das Präsidium. Die Amtszeit beträgt jeweils mind. 2 Jahre und 
max. 6 Jahre. Wahlen finden alle 2 Jahre ab Gründung (2025) statt.  
 
 
3. Amtszeit 
 
Die Amtszeit beträgt jeweils mind. 2 Jahre und max. 6 Jahre. Das Amt darf max. 2 Jahre über 
die aktive Karriere hinaus ausgeübt werden.  
 
 
4. Sitzungen und Verfahren 
 
Sitzungen werden so oft es die Geschäfte erfordern, aber mind. einmal jährlich gehalten. Die 
Einberufung erfolgt durch das Präsidium. Über die Sitzungen wird ein Protokoll geführt, 
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welches der Leitung Leistungssport des SHV zugesendet wird. Anträge werden der Ge-
schäftsleitung des SHV über die Leitung Leistungssport eingereicht.  
 
5. Aufgaben und Kompetenzen: 
 
- Nimmt aktuelle Probleme und Herausforderungen der Athlet*innen auf 
- Vertritt die Rechte und Interessen der Athlet*innen  
- Pflegt den Kontakt zur Leitung Leistungssport SHV 
- Stellt Anträge an die Geschäftsleitung des SHV (über die Vertretung Leistungssport) im Zu-
sammenhang mit Initiativen und Projekten, die Athlet*innen schützen und unterstützen.  
 
 
 
 
 


